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Einführungsverordnung 1 zur Änderung vom 21. Dezember 2007 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (EV1 KVG)



Gesundheits- und Fürsorgedirektion



2



Vortrag der Gesundheits- und Fürsorgedirektion an den Regierungsrat betreffend Einführungsverordnung 1 zur Änderung vom 21. Dezember 2007 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (EV1 KVG) 1. Ausgangslage Das revidierte Bundesgesetz über die Krankenversicherung 1 ist am 1. Januar 2009 in Kraft getreten. Gemäss dessen Übergangsbestimmungen müssen die neuen Tarifierungs- und Finanzierungsregeln am 1. Januar 2012 eingeführt sein. Um diese Vorgaben des Krankenversicherungsgesetzes zur Spitalfinanzierung auf kantonaler Ebene umsetzen zu können und damit der Kanton Bern auch künftig die Versorgungssicherheit gewährleisten und Kosten kontrollieren kann, muss der Kanton Bern das geltende SpVG 2 auf den 1. Januar 2012 anpassen. Die Gesundheits- und Fürsorgedirektion hat deshalb einen SpVG-Revisionsentwurf erarbeitet, der sich auf jene Themen konzentriert hat, die auf Grund des revidierten KVG einer neuen, an das KVG angepassten kantonalen Regelung bedürfen. Im Rahmen des Mitberichtsverfahrens vom August 2010 sind neben den Stellungnahmen zu den vorgeschlagenen Revisionspunkten im Bereich der Spitalfinanzierung auch zahlreiche Hinweise zur Frage der Organisation der öffentlichen Spitäler im Kanton Bern eingegangen. Im weiteren Verlauf hat sich ergeben, dass die allfällige Reorganisation bedingt, zuerst die bestehende Organisation vertieft zu analysieren und gestützt darauf eine konsolidierte Vorstellung über die künftige Ausgestaltung auszuarbeiten, um sodann neue Gesetzesbestimmungen zu schaffen. Weiter hat sich gezeigt, dass diese umfassenden Arbeiten nicht rechtzeitig abgeschlossen werden können, um die Ergebnisse in den SpVG-Entwurf einzubauen, den die Gesundheits- und Fürsorgedirektion für die Umsetzung der vom Bund auf den 1. Januar 2012 vorgeschriebenen neuen Spitalfinanzierung erarbeitet hat. Zudem schreibt das KVG den Kantonen vor, gewisse Regelungen bereits per Ende März 2011 und andere vor dem 1. Januar 2012 zu treffen, damit die neue KVG-Spitalfinanzierung vollzogen werden kann. Der Regierungsrat hat daher die Gesundheits- und Fürsorgedirektion mit Beschluss Nr. 1787 vom 8. Dezember 2010 beauftragt, das kantonale Recht schrittweise und damit in verschiedenen Paketen an die Revision des Krankenversicherungsgesetzes anzupassen. Grafisch dargestellt ergibt sich Folgendes:



1 Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG; SR 832.10) 2 Spitalversorgungsgesetz vom 5. Juni 2005 (SpVG; BSG 812.11)
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Paket 1



Paket 2



Bericht + Antrag Reorganisation Spitalwesen



Konzept



Stufe SpVG



dringliche Verordnung 1



Stufe SpVV



Inkrafttreten



Paket 3



März 2011



dringliche Verordnung 2



SpVG-Revision - Überführung aus Paket 2 - Reorganisation



Verordnung zur dringlichen Verordnung 2



SpVV-Revision - Überführung aus Paket 2 - Reorganisation



Jan. 2012



Jan. 2014



Im Paket 1 bzw. in der vorliegenden Einführungsverordnung 1 zur Änderung vom 21. Dezember 2007 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (EV1 KVG) werden nur Bestimmungen verankert, die zum Vollzug des KVG bereits Ende März 2011 bzw. vor dem 1. Januar 2012 vorliegen müssen. Das Paket 2 wird sodann diejenigen Bestimmungen enthalten, die ab dem 1. Januar 2012 vorliegen müssen, um die neuen KVG-Bestimmungen umsetzen zu können. Die folgenden Ausführungen beschränken sich auf die EV1 KVG. Ihre Bestimmungen waren bereits im SpVG-Entwurf enthalten, den die Gesundheits- und Fürsorgedirektion dem „Sounding Board“ präsentierte. Dieses Gremium setzte sich aus der Spitalversorgungskommission sowie aus delegierten Mitgliedern aus der Kommission Psychiatrie und aus der Kommission Rettungswesen zusammen. 3 Die Bestimmungen der vorliegenden Verordnung gaben in der Sitzung vom 22. Juni 2010 keinen Anlass zu Bemerkungen.



2. Erlassform Diese Verordnung hat ihre Grundlage einerseits im KVG, insbesondere in den Übergangsbestimmungen zur Änderung des KVG vom 21. Dezember 2007, wonach die Kantone das neue Recht bis Anfang 2012 einführen müssen. Andererseits basiert sie aber auch auf Artikel 88 3 Die Kommissionen haben ihre rechtliche Grundlage in den Artikeln 7 und 52 SpVG und in den Artikeln 4, 9 und 13 der Spitalversorgungsverordnung vom 30. November 2005 (SpVV, BSG 812.112). Ihre Mitglieder werden durch den Regierungsrat gewählt.



4 Absatz 3 der Kantonsverfassung 4. Gemäss dieser Verfassungsbestimmung kann der Regierungsrat in Fällen zeitlicher Dringlichkeit Bestimmungen, die zur Einführung übergeordneten Rechts nötig sind, in einer Verordnung regeln. Dringliche Einführungsbestimmungen sind ohne Verzug durch ordentliches Recht abzulösen. 5 Die Verfassung stellt somit zwei Voraussetzungen für dringliches Verordnungsrecht auf: Dringlichkeit: Sie ist gegeben, wenn bis zum Zeitpunkt des notwendigen Inkrafttretens einer Regelung das ordentliche Gesetzgebungsverfahren nicht mehr durchgeführt werden kann. Dies kann namentlich eintreten, wenn die Vorlage ausserordentlich komplex oder politisch strittig ist und deshalb die Frist des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens nicht eingehalten werden kann. 6 Wie in Ziffer 1 dargelegt, muss der Kanton Bern bestimmte Regelungen bereits per Ende März 2011 und andere vor dem 1. Januar 2012 treffen, damit die neue KVGSpitalfinanzierung vollzogen werden kann. Die bis dahin verbleibende Zeit reicht nicht mehr aus, um ein ordentliches Gesetzgebungsverfahren durchzuführen. Daher ist die Voraussetzung der Dringlichkeit im vorliegenden Fall erfüllt. Notwendigkeit: Im Rahmen seiner dringlichen Rechtsetzungskompetenz hat sich der Regierungsrat auf diejenigen Regelungen zu beschränken, die für die Einführung des übergeordneten Rechts erforderlich sind. Dass diese Voraussetzung zum Erlass dringlichen Verordnungsrechts ebenfalls erfüllt ist, hängt stark mit dem Inhalt der Verordnungsbestimmungen zusammen und wird deshalb in den nachfolgenden Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen dargelegt. Die Regelungen der vorliegenden Verordnung werden voraussichtlich auf den 1. Januar 2014 hin im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren ins SpVG überführt. 7 Damit wird die in Artikel 88 Absatz 3 der Kantonsverfassung verankerte Pflicht erfüllt, dringliches Verordnungsrecht ohne Verzug durch ordentliches Recht abzulösen.



3. Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen Artikel 1 Nach Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe e und Absatz 3 KVG muss der Kanton eine Liste über die Spitäler und Pflegeheime führen. Neu schreibt Artikel 39 Absatz 3 KVG den Kantonen aber auch vor, die Geburtshäuser aufzulisten. Im kantonalen Recht ist festzulegen, wer innerhalb des Kantons für die Listen zuständig sein soll. Da der Regierungsrat nach Artikel 8 EG



4 Verfassung des Kantons Bern vom 6. Juni 1993 (BSG 101.1) 5 Kälin/Bolz, Handbuch des bernischen Verfassungsrechts, Verlag Stämpfli+Cie AG Bern 1995, Note 10 zu Art. 88 6 Kälin/Bolz; a.a.O.; Note 9 zu Art. 88 7 vgl. Paket 3 der vorstehenden Grafik



5 KUMV 8 bereits durch Verfügung die Spitalliste und die Pflegeheimliste beschliesst, erklärt ihn die vorliegende Bestimmung neu auch für die Liste der Geburtshäuser als zuständig. Das KVG schreibt nicht drei einzelne Listen vor. Vielmehr steht es den Kantonen frei, beispielsweise die Spitäler und die Geburtshäuser auf einer Liste zusammenzufassen. Damit der Regierungsrat im Jahr 2011 durch Verfügung eine neue Spital- und Geburtshausliste beschliessen könnte, erweist es sich als notwendig, mit vorliegender Bestimmung die Zuständigkeit für die Geburtshausliste zu regeln. Die in Artikel 88 Absatz 3 der Verfassung des Kantons Bern enthaltende Voraussetzung der Notwendigkeit für den Erlass dringlichen Verordnungsrechts ist damit erfüllt. 9



Artikel 2 Die Vergütung für eine stationäre Behandlung übernehmen der Kanton und der Versicherer nach Artikel 49a Absatz 1 KVG anteilsmässig. Gemäss Absatz 2 von Artikel 49a KVG setzt der Kanton jeweils für das Kalenderjahr, aber spätestens neun Monate vor dessen Beginn den kantonalen Anteil fest. Da diese Festsetzung massgeblich die finanzielle Situation des Kantons Bern beeinflusst und zudem für die Vorbereitung des kantonalen Voranschlags, den der Regierungsrat dem Grossen Rat beantragt, eine wichtige Determinante ist, erscheint es zweckmässig, dass der Regierungsrat für die Festsetzung zuständig ist. Der Wortlaut des erwähnten Aritkels 49a Absatz 2 KVG lässt offen, ob dieser kantonale Anteil in einer Verfügung oder in einem Rechtssatz festgesetzt wird. Auch der Botschaft des Bundesrates zur KVG-Revision und den Protokollen der Eidgenössischen Räte ist in dieser Hinsicht nichts zu entnehmen. Somit ist der Kanton frei, den Prozentsatz in einer Verfügung 10 oder in einem Rechtssatz (d.h der vorliegenden Verordnung) festzusetzen. Dass dieser kantonale Anteil unter Umständen jährlich geändert wird, spricht nicht gegen eine Festsetzung in der Verordnung, denn auch im geltenden bernischen Recht finden sich Beispiele von jährlichen Verordnungsanpassungen. 11 Auf Grund der folgenden Überlegungen wird der kantonale Anteil in der Verordnung festgesetzt:



-



Die Verordnung wird in der Bernischen Amtlichen Gesetzessammlung publiziert, so dass die Festsetzung für alle (und damit auch die Bürgerinnen und Bürger) klar ersichtlich und



8 Gesetz vom 6. Juni 2000 betreffend die Einführung der Bundesgesetze über die Kranken-, Unfall und Militärversicherung (EG KUM; BSG 842.11) 9 vgl. Ziffer 2 dieses Vortrags 10 Diesfalls müsste in der Verordnung aber verankert werden, dass der Regierungsrat zuständig ist, den Prozentsatz (kantonal letztlinstanzlich) durch Verfügung festzusetzen. 11 Verordnung vom 18. Oktober 2000 über den Bezug und die Verzinsung von Abgaben und anderen zum Inkasso übertragenen Forderungen, über Zahlungserleichterungen, Erlass sowie Abschreibungen infolge Uneinbringlichkeit (Bezugsverordnung, BEZV; BSG 661.733)



6 daher transparent ist, während eine Verfügung nur den Versicherern und Spitälern zukäme. -



Die Festsetzung in der Verordnung schafft Klarheit darüber, dass keine innnerkantonale Anfechtungsmöglichkeit besteht, denn die Möglichkeit eines Verfahrens zur abstrakten Normenkontrolle besteht im Kanton Bern nicht. 12



-



Das Verfahren zur Änderung einer Verordnungsbestimmung dauert zwar etwas länger und ist etwas arbeitsaufwändiger als eine neue Verfügung des Regierungsrates zu erwirken.



-



Eine Verordnung geniesst aber tendenziell mehr Akzeptanz als die Festsetzung in einer Verfügung, obschon auch die kantonale Verordnung beim Bundesgericht angefochten werden könnte. 13



Der vom Kanton bezahlte Anteil dient der Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe durch die Listenspitäler; dementsprechend ist der kantonale Anteil als Staatsbeitrag zu charakterisieren. 14 Auf Staatsbeiträge, welche vom Kanton gewährt werden, aber ihre Grundlage im Bundesrecht haben, findet – mit Ausnahme derjenigen Fälle, bei welchen dem Kanton ein Ermessensspielraum verbleibt – das Subventionsgesetz des Bundes 15 Anwendung. 16 Wie erwähnt, schreibt Artikel 49a Absatz 2 KVG den Kantonen vor, den kantonalen Anteil jeweils für das Kalenderjahr, aber spätestens neun Monate vor dessen Beginn festzusetzen. Für das Jahr 2012 muss der kantonale Anteil daher spätestens am 31. März 2011 bekannt sein, damit die Leistungserbringer und Versicherer im Verlauf des Sommers die Tarifverträge für das kommende Jahr abschliessen und den Kantonsregierungen zur Genehmigung einreichen können. Artikel 2 der vorliegenden Verordnung erweist sich daher als notwendig, um das KVG fristgerecht zu vollziehen. Die in Artikel 88 Absatz 3 der Verfassung des Kantons Bern enthaltende Voraussetzung der Notwendigkeit für den Erlass dringlichen Verordnungsrechts ist damit erfüllt. 17



12 Kälin/Bolz, Handbuch des bernischen Verfassungsrechts, Stämpfli 1995, Note 6a zu Art. 66; ausserdem Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Stämpfli 1997, Note 4 zu Art. 74 13 Art. 82 Bst. b i.V.m. Art. 87 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Bundesgeicht (Bundesgerichtsgesetz, BGG; SR 173.110) 14 Mélanie Mader, Financement des hôpitaux et des soins: éléments importants des révisions LAMal, marge de manoevre des cantons et rôle de la liberté économique, in Jusletter vom 16. August 2010, S. 17 15 Bundesgesetz vom 5. Oktober 1990 über Finanzhilfen und Abgeltungen (Subventionsgesetz, SuG; SR 616.1) 16 Vortrag des Regierungsrates betreffend das Staatsbeitragsgesetz, in Tagblatt des Grossen Rates 1992, Beilage 24, S. 10; und Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 3. September 2010, 100.2009.374U, S. 15 17 vgl. Ziffer 2 dieses Vortrags



7 Bei der Festsetzung des kantonalen Anteils hält sich der Regierungsrat an den finanziellen Rahmen des vom Grossen Rat zur Kenntnis genommenen Finanzplanes, sofern sich seither keine neuen besonderen Umstände ergeben haben. Dass der kantonale Anteil an der stationären Behandlung auf 55 Prozent festgesetzt wurde, ergibt sich aus folgenden Überlegungen: 55 Prozent entsprichen dem tiefsten nach Artikel 49a Absatz 2 KVG zulässigen Prozentsatz. Einzig Kantone, deren Durchschnittsprämie für Erwachsene zum Einführungszeitpunkt die schweizerische Durchschnittsprämie für Erwachsene unterschreitet, können ihren Vergütungsanteil zwischen 45 und 55 Prozent festlegen. 18 Diese Voraussetzungen sind im Kanton Bern nicht erfüllt. Da durch die Mitfinanzierung aller Listenspitäler ab dem Jahr 2012 bereits eine erhebliche Mehrbelastung für den Kanton Bern entsteht, fällt ein kantonaler Anteil von mehr als 55 Prozent ausser Betracht. Der einzige Grund, der für einen höheren kantonalen Anteil sprechen würde, läge in der prämiendämpfenden Wirkung. Diese Wirkung wird jedoch bereits durch die zugunsten der Krankenversicherer ausfallende Mitfinanzierung der öffentlichen Hand bei den stationären Behandlungen in den Privatspitälern erreicht. Dazu kommt, dass sich die effektive Prämienausgestaltung dem Einfluss der öffentlichen Hand weitgehend entzieht, da die Prämien nach Artikel 61 Absatz 5 KVG durch den Bundesrat genehmigt werden. Die finanziellen Auswirkungen dieser Festsetzung sind in nachstehender Ziffer 4 dieses Vortrages dargelegt. Bei der Überführung dieser Verordnung ins SpVG ist geplant, im SpVG zu verankern, dass der Regierungsrat den kantonalen Anteil durch Verordnung festsetzt (Zuständigkeitsnorm). In der SpVV wird sodann der Prozentsatz (ohne zeitliche Begrenzung auf ein bestimmtes Jahr) festgesetzt. Dies erlaubt es, den Prozentsatz nur dann zu ändern, wenn Regierungsrat dies als notwendig erachtet.



Artikel 3 Absatz 1 Nach Artikel 49a Absatz 1 KVG übernehmen die Kantone und die Versicherer die Vergütung für die stationäre Behandlung anteilsmässig. Absatz 1 der vorliegenden Bestimmung legt daher fest, wer innerhalb des Kantons Bern den Leistungserbringern den kantonalen Anteil entrichtet. Als zweckmässig erweist sich, wenn das gemäss OrV GEF 19 für den Vollzug der Spitalversorgung zuständige Amt der Gesundheits- und Fürsorgedirektion diese Aufgabe übernimmt. Es entrichtet diesen kantonalen Anteil direkt den Leistungserbringern. Der Kanton Bern macht somit nicht von der Möglichkeit gemäss Artikel 49a Absatz 3 KVG Gebrauch, wonach Versicherer und Kanton vereinbaren können, dass der Kanton seinen Anteil dem Versi18 Absatz 5 Übergangsbestimmungen zur KVG-Änderung vom 21. Dezember 2007 19 Verordnung vom 29. November 2000 über die Organisation und die Aufgaben der Gesundheits- und Fürsorgedirektion (Organisationsverordnung GEF, OrV GEF; BSG 152.221.121)



8 cherer und dieser dem Spital beide Anteile überweist. Die abzugeltende Leistung hat das Spital und nicht der Versicherer erbracht. Es erscheint daher wenig zweckmässig, den kantonalen Anteil nicht direkt dem Spital zukommen zu lassen. Absatz 2 Nach Artikel 49a Absatz 3 KVG legt der Kanton mit dem Spital die Modalitäten für die Entrichtung der kantonalen Abgeltung fest. Es erscheint zweckmässig, dass für diese Vereinbarung die Gesundheits- und Fürsorgedirektion bzw. die gemäss OrV GEF zuständige Stelle derselben verantwortlich ist. Als Modalität der Vergütung gilt beispielsweise der Zeitpunkt der Bezahlung oder die Vereinbarung darüber, auf welches Konto des Spitals die Gelder zu überweisen sind. Gemäss bisherigem Spitalversorgungsgesetz erhalten die Leistungserbringer den Betriebsbeitrag auf vertraglicher Basis in 12 Monatsraten. Die Differenz zwischen IST und SOLL wird im Folgejahr durch den Kanton zusätzlich bezahlt (bei Mehrleistungen) oder mit den neuen Ratenzahlungen verrechnet (bei Minderleistungen). Die Saldozahlung erfolgt auf der Basis der bereinigten BFS-Auswertungen und allenfalls weiterer Datenlieferungen und Nachweise der Leistungserbringer. An diesem System soll auch im revidierten Spitalversorgungsgesetz festgehalten werden. Damit die zuständige Stelle der Gesundheits- und Fürsorgedirektion im Verlauf des Jahres 2011 die Modalitäten mit den Leistungserbringern vereinbaren und sodann ab Januar 2012 den Leistungserbringern den kantonalen Anteil an den Kosten der stationären Behandlungen in Form periodischer Vorschüsse entrichten kann, erweist sich Artikel 3 der vorliegenden Verordnung als notwendig. Die in Artikel 88 Absatz 3 der Verfassung des Kantons Bern enthaltende Voraussetzung der Notwendigkeit für den Erlass dringlichen Verordnungsrechts ist damit erfüllt. 20



Artikel 4 Absatz 1 Absatz 1 der Übergangsbestimmungen zur Änderung des KVG vom 21. Dezember 2007 legt fest, dass die Einführung der leistungsbezogenen Pauschalen nach Artikel 49 Absatz 1 sowie die Anwendung der Finanzierungsregelung nach Artikel 49a KVG mit Einschluss der Investitionskosten spätestens am 31. Dezember 2011 abgeschlossen sein müssen. Der Kanton Bern muss daher den kantonalen Anteil für das Jahr 2012 spätestens am 31. März 2011 festgelegt haben.Daher muss Artikel 2 bereits am 30. März 2011 in Kraft treten. Ebenso ist es zweckmässig, Artikel 1 auf diesen Zeitpunkt hin in Kraft zu setzen, damit die Zuständigkeit betreffend Geburtshausliste in jedem Fall geregelt ist, wenn die Liste im Laufe des Jahres 2011 verfügt werden wird. Aus diesen Gründen ist die vorliegende Verordnung am 30. März 2011 in Kraft zu setzen.



20 vgl. Ziffer 2 dieses Vortrags



9 Da es sich um dringliches Verordnungsrecht handelt (vgl. vorstehende Ziffer 2), ist diese Verordnung ohne Verzug durch ordentliches Recht abzulösen und gilt deshalb längstens bis am 30. März 2016. Diese Befristung auf fünf Jahre seit dem Inkrafttreten entspricht der maximalen Geltungsdauer gemäss Praxis zum dringlichen Verordnungsrecht. Wie in vorstehender Ziffer 1 dargelegt, ist aber geplant, die vorliegende Verordnung bereits auf den 1. Januar 2014 hin ins Spitalversorgungsgesetz zu überführen. Absatz 2 Artikel 6 Absatz 1 PuG 21 schreibt vor, dass Erlasse mindestens fünf Tage vor ihrem Inkrafttreten in der Bernischen Amtlichen Gesetzessammlung zu veröffentlichen sind. Artikel 7 Absatz 1 PuG regelt sodann die ausserordentliche Veröffentlichung: „Ein Erlass kann vorerst auf andere Weise veröffentlicht werden, wenn die ordentliche Veröffentlichung in der Bernischen Amtlichen Gesetzessammlung vor dem Inkrafttreten wegen Dringlichkeit oder anderer ausserordentlicher Verhältnisse nicht möglich ist.“ Wie in den Erläuterungen zu Absatz 1 erwähnt, ist es dringlich, dass die vorliegende Verordnung spätestens am 30. März 2011 in Kraft tritt, denn nur so kann die in Artikel 49a Absatz 2 KVG vorgeschriebene Frist für die Festsetzung des kantonalen Anteils an der stationären Behandlung eingehalten werden. Wegen Dringlichkeit ist die Verordnung daher in Anwendung von Artikel 7 Absatz 1 PuG ausserordentlich zu veröffentlichen.



4. Finanzielle Auswirkungen Die vorliegende Verordnung legt in Artikel 1 fest, dass der Regierungsrat zuständig ist, um die Geburtshausliste zu beschliessen. Diese neue Verordnungsbestimmung wirkt sich daher in finanzieller Hinsicht noch nicht aus. Erst der Beschluss über die Geburtshausliste wird sich finanziell auswirken. Diese Auswirkungen wird die Gesundheits- und Fürsorgedirektion dem Regierungsrat zusammen mit ihrem Antrag betreffend Geburtshausliste darlegen. Hingegen setzt Artikel 2 den kantonalen Anteil an den stationären Behandlungen auf 55 Prozent fest. In finanzieller Hinsicht ergibt sich daher: Die im KVG vorgeschriebene Mitfinanzierung aller Listenspitäler durch die öffentliche Hand und die Spitalwahlfreiheit führen, sofern der Kanton keine Gegenmassnahmen trifft, zu einer Mehrbelastung des Kantons Bern in der Höhe von schätzungsweise CHF 260 Millionen. Diese Mehrbelastung ist im Finanzplan 2012 bereits berücksichtigt. Der Anteil des Kantons in der Höhe von 55 Prozent beträgt voraussichtlich rund CHF 1‘022 Millionen (Akutsomatik 804, Rehabilitation 92, Psychiatrie 126). Es handelt sich dabei um eine Berechnung aufgrund von Erfahrungswerten (Leistungsverträge 2010) und Angaben aus der Datenbank der Versorgungsplanung 2011-2014: Dabei berücksichtigt wurde ein Optimierungspotential von 10 Prozent in der stationären Akutsomatik (Variantenbe-



21 Publikationsgesetz vom 18. Januar 1993 (PuG; BSG 103.1)



10 rechnung gemäss Versorgungsplanung 2011-2014) sowie die Annäherung der Fallpauschale des Inselspitals an das Niveau der Regionalen Spitalzentren.



5. Personelle und organisatorische Auswirkungen In personeller und organisatorischer Hinsicht wirken sich die mit dieser Verordnung getroffenen Zuständigkeitsregelungen voraussichtlich nicht aus, d.h. die mit dem KVG auferlegten neuen Pflichten sollten nach aktuellem Kenntnisstand keine Personalaufstockung oder Reorganisation in der Gesundheits- und Fürsorgedirektion erfordern.



6. Antrag Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragt die Gesundheits- und Fürsorgedirektion dem Regierungsrat, den vorliegenden Entwurf der Einführungsverordnung 1 zur Änderung vom 21. Dezember 2007 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (EV 1 KVG) zu beschliessen.



Bern, 17. März 2011



DER GESUNDHEITS- UND FÜRSORGEDIREKTOR sig. Ph. Perrenoud Philippe Perrenoud Regierungspräsident
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